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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.09.1990

Norm

UWG §7 C

Rechtssatz

Nicht von § 7 UWG erfaßt sind das Behaupten und Verbreiten solcher Tatsachen, die erweislich wahr sind. Auch eine

an sich der Wahrheit entsprechende geschäftsschädigende Behauptung ist jedoch nur dann zulässig, wenn der

Wettbewerb hinreichenden Anlaß hat, den eigenen Wettbewerb mit der Herabsetzung des Mitbewerbers zu verbinden,

und sich die Kritik nach Art und Maß im Rahmen des Erforderlichen hält; eine unsachliche oder unnötige Herabsetzung

der Leistungen eines Mitbewerbers ist demnach sittenwidrig.
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Vgl; Beisatz: Hier: Bekanntgabe, das mitbewerbende Medienunternehmen sei Dienstgeber eines

Sittlichkeitstäters. (T1)
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nur: Nicht von § 7 UWG erfaßt sind das Behaupten und Verbreiten solcher Tatsachen, die erweislich wahr sind.
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